
19 Bedingungen für Kfz-Instandhaltung

§ 10
Abnahme
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Instand
haltungsgegenstand zum vereinbarten Termin am 
Leistungsort abzunehmen, sofern im Instandhal
tungsvertrag nichts anderes vereinbart worden ist.

Anmerkung: Vgl. hierzu §165 Abs. 2 ZGB (Reg.- 
Nr.l).

(2) Die Vertragspartner können vereinbaren, daß 
der Auftragnehmer den Instandhaltungsgegenstand 
dem Auftraggeber zuführt. Die Bestimmung des 
Leistungsortes wird davon nicht berührt. Der Auf
tragnehmer ist während der Zuführung des Instand
haltungsgegenstandes verpflichtet, die im öffentli
chen Straßenverkehr erforderliche Sorgfalt einzu
halten. Die Zuführung erfolgt in diesem Fall auf Ge
fahr des Auftraggebers.
(3) Mit Zustimmung des Auftraggebers ist die vor
fristige Abnahme des Instandhaltungsgegenstandes 
zulässig.
(4) Die Abnahme des Instandhaltungsgegenstandes 
ist dem Auftragnehmer durch Unterschrift des Auf
traggebers oder seines Beauftragten auf dem In
standhaltungsvertrag oder auf dem Annahme-/Ab- 
nahme-Kontrollblatt zu bestätigen. Gleichzeitig hat 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Durch
führung der Funktionsprobe gemäß §6 Abs. 2 und 
der Probefahrt bzw. der Erprobung gemäß § 6 Abs. 4 
schriftlich zu bestätigen.
(5) Dem Auftraggeber steht das Recht auf Abnah
meverweigerung zu, wenn
- die Leistung nicht vertragsgemäß erbracht 

wurde,
- durch Unvollständigkeit oder Beschädigung die 

Betriebs- oder Verkehrssicherheit des Instand
haltungsgegenstandes nicht gegeben ist.

(6) Auftraggeber, die nicht dem Geltungsbereich 
des Vertragsgesetzes unterliegen, haben bei Nicht
einhaltung des vereinbarten Abnahmetermins um 
mehr als ITag nachstehende Verwahr gebühren zu 
zahlen:
für Kleinkrafträder, Versehrtenfahrzeuge 
und В augruppen -,60 M
für Krafträder 1 ,-M
für Personenkraftwagen 2 ,-M
für sonstige Fahrzeuge 3 ,-M
pro Tag. Dadurch gelten alle Schadenersatzansprü
che des Auftragnehmers wegen Abnahmeverzugs als 
erfüllt.

§11
Prüfungspflicht
(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei der Ab
nahme des Instandhaltungsgegenstandes sofort fest
stellbare Mängel dem Auftragnehmer mitzuteilen. 
Sind der Instandhaltungsgegenstand oder die gemäß

Vertrag übergebenen Gegenstände nicht vollständig 
oder beschädigt, hat der Auftraggeber dies bei der 
Abnahme anzuzeigen.
(2) Nimmt der Auftraggeber den Instandhaltungs
gegenstand trotz festgestellter Mängel ab, sind diese 
auf dem Instandhaltungsvertrag oder auf dem An
nahme-/Abnahme-Kontrollblatt zu vermerken. Die
ser Vermerk gilt als Mängelanzeige. Die festgestell
ten Mängel sollen durch den Auftragnehmer vorran
gig vor anderen Leistungen innerhalb von 4 Werkta
gen beseitigt werden.

§ 12 e
Rechnungserteihmg und Bezahlung
(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Grund
instandsetzungen spätestens 12 Werktage, bei sonsti
gen Instandhaltungsleistungen spätestens 5 Werkta
ge nach Abnahme Rechnung nach den geltenden 
Preisanordnungen zu erteilen. Der Rechnungsbe
trag ist nach Zugang der Rechnung fällig. Ist der 
Zeitpunkt des Zuganges nicht feststellbar, ist der 
Rechnungsbetrag 1 Woche nach Absendung fällig. 
Wird bei der Abnahme des Instandhaltungsgegen
standes gleichzeitig Rechnung erteilt, ist sofort zu 
bezahlen. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall be
rechtigt, den Instandhaltungsgegenstand bis zur Be
zahlung der Rechnung einzubehalten.
(2) Für Vertragspartner im Geltungsbereich des 
Vertragsgesetzes finden für die Bezahlung der Rech
nung die dafür geltenden Rechtsvorschriften An
wendung.

§ 13
Umfang der Garantie
(1) Der Auftragnehmer gewährt Garantie für die 
vertraglich erbrachten Leistungen nach den dafür 
geltenden Rechtsvorschriften und den folgenden 
speziellen Festlegungen.

Anmerkung: Soweit Auftraggeber ein Bürger ist vgl. 
§ 177 ZGB (Reg.-Nr. 1).

(2) Die Garantiezeit für die ausgeführte Arbeitslei
stung beträgt 6 Monate. Wird die Arbeitsleistung an 
Bauteilen erbracht, die betriebsbedingt bei bestim
mungsgemäßem Gebrauch einem erhöhten Ver
schleiß unterliegen, wird der Erfolg der Arbeitslei
stung innerhalb einer Laufleistung von 2000 km, 
längstens für die Dauer von 3 Monaten, garantiert.
(3) Bei der Grundinstandsetzung von Kraftfahrzeu
gen und Baugruppen (Motor, Getriebe, Vorder- und 
Hinterachsen, Lenkung und Aufbauten) einschließ
lich der im Austausch verfahren ausgelieferten Bau
gruppen gewährt der Auftragnehmer Garantie für 
den vertraglich vereinbarten Instandhaltungsumfang 
bis zu einer Laufleistung von 10 000 km, längstens für 
die Dauer von 6 Monaten. Beim Austausch von Bau
gruppen gemäß §5 Abs.3 beginnt die Garantiezeit
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